
Preisblatt inkl. vorgelagerte Netzkosten
für die Nutzung von Gasverteilernetzen

Preisstand: 1. Januar 2024

1. Netzentgelte für nicht leistungsgemessene Kunden

Arbeitspreis Grundpreise
in Cent pro kWh in € pro Jahr

Untergrenze Obergrenze
0 1.000 2,6940 20,00

1.001 4.000 1,4940 32,00
4.001 50.000 0,8940 56,00

50.001 300.000 0,8460 80,00
300.001 - 0,8220 152,00

2. Netzentgelte für leistungsgemessene Kunden

spezifisch Basiskomponente
Arbeitsentgelt Arbeitsentgelt
in Cent pro kWh in € pro Jahr

Untergrenze Obergrenze
1 1.500.000 0,3072 0,00

1.500.001 2.000.000 0,2832 360,49
2.000.001 3.000.000 0,2696 632,99
3.000.001 5.000.000 0,2482 1.275,28
5.000.001 7.000.000 0,2270 2.334,84
7.000.001 10.000.000 0,2084 3.636,90

10.000.001 - 0,1944 5.036,57

spezifisches Basiskomponente

Leistungsentgelt (1) Leistungsentgelt (1)

in € pro kW in € pro Jahr

Untergrenze Obergrenze
0 798 11,84 0,00

798 1.000 10,96 701,93

1.000 1.500 10,45 1.210,45
1.500 2.000 9,83 2.151,92
2.000 3.000 9,07 3.658,26
3.000 5.000 8,01 6.859,24
5.000 - 6,96 12.083,63

(1) Der Leistungspreis bezieht sich auf die gemessene höchste Leistung in kWh/h.

3. Ablesung, Messstellenbetrieb und Abrechnung

Jahresverbrauch

in kWh pro Jahr

Die Netznutzungsentgelte setzen sich aus Arbeitsentgelten und Grundpreisen sowie Entgelten für Abrechnung, Ablesung und 

Messstellenbetrieb für Zähler sowie weitere Geräte zusammen. Die Entgelte verstehen sich zzgl. Konzessionsabgaben und 

Mehrwertsteuer.

Die Netznutzungsentgelte setzen sich aus Arbeits- und Leistungsentgelten sowie Entgelten für Abrechnung, Ablesung und 

Messstellenbetrieb für Zähler sowie weitere Geräte zusammen. Die Entgelte verstehen sich zzgl. Konzessionsabgaben und 

Mehrwertsteuer.

Nettopreise

Jahresverbrauch

in kWh pro Jahr

Nettopreise

Jahresleistung

kW

Nettopreise

Den Preisen von 1. und 2. werden die Entgelte für Ablesung und Messstellenbetrieb hinzugerechnet. Ein Entgelt für die Abrechnung 

wird aufgrund § 7 Abs. 2 S. 2 MsbG ab dem 01.01.2017 nicht mehr separat ausgewiesen; die Kosten für die Abrechnung sind 

Bestandteil der Netzentgelte.
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4. Konzessionsabgabe

Kochgas- & 

Warmwasserkunden:
Tarifkunden: Sondervertragskunden:

Gemeinde Emsdetten: 0,61 Ct/kWh 0,27 Ct/kWh 0,03 Ct/kWh

Rabatte gemäß § 3 KAV

Rabatte nach § 3 KAV werden im Niederdruck für Abnahmestellen der Gemeinde gewährt.

5. Entgelte für Messung
jährliche 

Datenübertragung
Messstellenbetrieb

Zählergröße in € pro Jahr
monatliche Ablesung

in € pro Jahr
in € pro Jahr

G 2 - G 6 4,03 48,36 10,72
G 10 - G 25 4,03 48,36 29,41
G 40 - G 100 4,03 48,36 189,39
G 160 4,03 48,36 596,55
G 250 4,03 48,36 937,80
G 400 4,03 48,36 1.087,23
G 650 4,03 48,36 1.263,32

Entgelte für elektronische Haushaltszähler gemäß § 21b EnWG (Intelligente Zähler) auf Anfrage.

in € pro Jahr

Mengenumwerter 462,86
Datenlogger 41,15

6. Entgelte für Abrechnung

7. Mehrwertsteuer

Messung

Ein Entgelt für die Abrechnung wird aufgrund § 7 Abs. 2 S. 2 MsbG ab dem 01.01.2017 nicht mehr ausgewiesen; 

die Kosten für die Abrechnung sind Bestandteil der Netzentgelte. 

Die obengenannten Preise sind Nettopreise; die jeweilis gültige gesetzliche Mehrwertsteuer (zur Zeit 19 %) wird dem 

Gesamtbetrag von 1. - 6. hinzugerechnet. 

Den Preisen von 1. und 2. wird die Konzessionsabgabe hinzugerechnet. Ob Entnahmestellen als Tarifkunden oder 

Sondervertragskunden abgerechnet werden, hängt von der Art der Belieferung ab. Die Konzessionsabgaben richten 

sich auf der Grundlage des Konzessionsvertrags mit der Gemeinde für das Netzgebiet nach der gültigen 

Konzessionsabgabenverordnung und werden in voller Höhe an die Gemeinde weitergeleitet. Unbeschadet des § 2 Abs. 

5 KAV betragen die Konzessionsabgaben für das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Emsdetten GmbH derzeit:
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Anwendungsbeispiele

Beispiel für: 
Netzkunden ohne Leistungsmessung mit einer Menge von 20.000 kWh/a

Bereich 
Untergrenze

in [kWh/a]

Obergrenze

in [kWh/a]

Arbeitspreis 

in [Ct/kWh]

Grundpreis

in [€/a]
3 4.001 50.000 0,89400 56,00

Arbeitspreis = 178,80 €                

Grundpreis = 56,00 €                  

Gesamtpreis = 234,80 €                

Beispiel für: 

Leistungsgemessener Netzkunde mit einer Menge von 2.000 MWh/a und einer Leistung von 1.000 kW/a

Preistabelle für Arbeit

Bereich 
Untergrenze

in [kWh/a]

Obergrenze

in [kWh/a]

Arbeitspreis 

in [Ct/kWh]

Grundpreis

in [€/a]
2 1.500.001 2.000.000 0,28320 360,49

Arbeitspreis =               6.024,49 € 

Preistabelle für Leistung

Bereich 
Untergrenze

in [kWh/a]

Obergrenze

in [kWh/a]

Arbeitspreis 

in [Ct/kWh]

Grundpreis

in [€/a]
2 798 1.000 10,96000 701,93

Leistungspreis = 11.661,93 €          

Gesamtpreis = 17.686,42 €          

Das Netzentgelt wird auf Grundlage der veröffentlichten Preise bestimmt. 

Arbeitspreis = 20.000 kWh x 0,894 ct/kWh

Arbeitspreis = 2.000 MWh × 1000 × 0,2832 Ct/kWh / 100 + 360,49 €/a

Leistungspreis = 1.000 kW × 10,96 €/kW + 701,93 €/a
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